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Was ist die Maul- und Klauenseuche 
(MKS)? 

Bei der MKS handelt es sich um eine fieberhaf-
te Viruserkrankung, die Wiederkäuer und 

Schweine befällt und durch eine sehr schnelle 
Verbreitung innerhalb infizierter Bestände ge-

kennzeichnet ist. Während die Erkrankungsrate 
innerhalb der Bestände sehr hoch ist (meist 

100%), ist die Sterblichkeitsrate bei erwachse-
nen Tieren mit ca. 2% bis 5% vergleichsweise 

gering. Bei Jungtieren können die Verluste in 
Abhängigkeit von der Verlaufsform jedoch zwi-

schen 50% und 70% betragen. 
Unter den heute üblichen hygienischen Bedin-

gungen stellt der Verzehr von Fleisch und 
Milch keine gesundheitliche Gefahr dar. 

Nur bei Personen, die unmittelbaren und in-
tensiven Kontakt zu erkrankten Klauentieren 

bzw. zu ausgeschiedenem Virusmaterial hat-
ten, kann es in seltenen Fällen zu gutartig ver-

laufenden Erkrankungen kommen. 

Symptome der Maul- und Klauenseu-
che 

Bei Rindern beträgt die Inkubationszeit (Zeit 
zwischen Infektion und Ausbruch der Erkran-

kung) 2 bis 7 Tage. Danach kommt es für 1 bis 3 
Tage zu hohem Fieber (über 41,5° C) mit Appe-

titlosigkeit, Abgeschlagenheit und Abfall der 
Milchleistung. Die Maulschleimhaut ist gerötet 

und es kommt zu zähflüssigem Speichelfluss. 
Als typisches Anzeichen bilden sich an der In-

nenfläche der Lippen, am Zahnfleisch, am zahn-
losen Rand des Oberkiefers sowie am Rücken 

und an den Rändern der Zunge flüssigkeitsge-

füllte Blasen (Aphthen). Auch am Euter und 

den Klauen kann es zur Blasenbildung kom-
men. Nach 8 bis 14 Tagen heilt die Krankheit 

bei günstigem Verlauf aus. Bei Kälbern kann ei-
ne Herzmuskelentzündung zum Tode führen. 

Bei Schweinen beträgt die Inkubationszeit 1 bis 

3 (max. 12) Tage. Danach erkranken die Tiere 
mit hohem Fieber (40-41° C) über 3 bis 4 Tage. 

Es kommt wie beim Rind zur Bläschenbildung 
vorwiegend im Bereich der Klauen. Hieraus re-

sultiert eine starke Lahmheit der Tiere, die zum 
Teil aufgrund von Sekundärinfektionen „aus-

schuhen“ können. Seltener ist die Bläschenbil-
dung im Maulbereich, an der Rüsselscheibe 

und dem Gesäuge. Teilweise verenden Saugfer-
kel ohne vorherige Anzeichen infolge von Herz-

muskelschädigungen. Mitunter sind zu Beginn 
nur einzelne Tiere betroffen. Daher sind regel-

mäßige sorgfältige Beobachtung und Untersu-
chung aller Tiere notwendig. 

Beim Schaf beträgt die Inkubationszeit 2 bis 14 

Tage. Die Symptome ähneln denen des Rindes, 
sind aber weit weniger stark ausgeprägt. Die 

Herde durchseucht vergleichsweise langsam 
und unvollständig. 

Bei Ziegen ist der Verlauf meist gutartig mit ge-

ringen Störungen des Allgemeinbefindens. Die 
Symptome sind wenig ausgeprägt. 

Verbreitung der Maul- und Klauenseu-
che 

Bei dem Erreger der MKS handelt es sich um 

ein sogenanntes Aphthovirus mit einer außer-
ordentlich hohen Ansteckungsfähigkeit. Man 

schätzt, dass bereits 1 bis 10 MKS-Virus-Partikel 
ausreichen, um ein Rind zu infizieren. Das MKS-
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Virus kommt in 7 Serotypen vor und wird noch-

mals in 60 Subtypen unterteilt. Eine Ausschei-
dung erfolgt bereits vor Ausbruch der Erkran-

kung während der Inkubationszeit. Das Virus ist 
massenhaft in den Blasen (Decke und Inhalt) 

enthalten und wird mit dem Speichel und der 
Milch ausgeschieden. Weitere Virusquellen 

sind Kot, Urin, Sperma und die Atemluft infi-
zierter Tiere (infizierte Schweine scheiden über 

die Atemluft 1.000- bis 3.000-mal mehr MKS-
Viren aus als ein infiziertes Rind). Aber auch 

über Fleisch und Fleischprodukte erkrankter 
Tiere kann MKS verbreitet werden. Zu beach-

ten ist, dass das Virus beim Rind 2 bis 3 Jahre 
(bei Schaf und Ziege mehrere Monate) in infek-

tiöser Form in Speiseröhre und Schlund über-
dauern und auf empfängliche Tiere übertragen 

werden kann. Auch können geimpfte Tiere als 
Virusträger fungieren. 

Als Übertragungswege kommen neben dem di-
rekten Kontakt zwischen den Tieren auch eine 

Verbreitung über tierische Produkte, über 
Menschen (Landwirt, Tierarzt, Händler etc.), 

über eingesetzte Gerätschaften und Gegen-
stände sowie über den Wind in Betracht. Virus-

Aerosole können sich in Abhängigkeit von Luft-
feuchtigkeit, Temperatur und Windverhältnis-

sen über mehrere Kilometer hinweg ausbrei-
ten. Das Virus lässt sich durch Hitzeeinwirkung 

über ca. 30 Minuten bei 60° bis 65° C oder über 
15 bis 20 Sekunden bei 85° bis 90° C (z.B. beim 

Pasteurisieren von Milch) abtöten. Dies gilt 
auch für das Kochen von Fleisch. Weiterhin wir-

ken Änderungen im pH-Wert virusabtötend. 
In Gefrierfleisch bleibt das Virus jahrelang an-

steckend. Im Erdboden, in Abwässern und in 
Jauche kann es auch nach Monaten noch Scha-

den anrichten. Gleiches gilt für das Virus im 

getrockneten Zustand (Haare, Kleider, Schuhe, 

Wände etc.). 

Warum ist die Maul- und Klauenseuche 
immer wieder in aller Munde? 

Die MKS kommt in der Türkei sowie in vielen 

Ländern Nordafrikas, Asiens und Südamerikas 

endemisch vor. Erst im Oktober 2017 wurden 

MKS-Erkrankungen in der Republik Baschkirien 

(Russland) registriert. Zeitgleich wurde dem eu-

ropäischen Gebiet Russlands der Status „MKS 

frei ohne Impfung“ entzogen. Eine besondere 

Gefahr geht von der Türkei aus. Im asiatischen 

Teil der Türkei sind die beiden Typen O und A 

der Maul- und Klauenseuche heimisch. Die Ein-

richtung einer Pufferzone zwischen dem asiati-

schen und dem europäischen Landesteil soll 

ein Übergreifen der Seuche auf den europäi-

schen Teil verhindern. Doch die Kontrolle des 

Tierhandels zwischen beiden Landesteilen ge-

staltet sich schwierig. 

Deutschland und die EU sind amtlich anerkannt 

frei von MKS; die letzten Fälle in Deutschland 

traten 1988 auf. 

Bekämpfung der Maul- und Klauenseu-
che 

Bei der Maul- und Klauenseuche handelt es 

sich um eine anzeigepflichtige Tierseuche. 
Zusätzlich gilt für Österreich Die Bekämpfung 

ist in Österreich durch das 
Tiergesundheitsgesetz 2024 (TGG 2024) 
geregelt. 
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Es gibt keine Behandlungsmöglichkeit für an 

MKS erkrankte Tiere. Wird die Seuche in einem 

Bestand festgestellt, so wird der Betrieb kom-

plett gesperrt und alle Klauentiere werden auf 

behördliche Anordnung getötet. Weiterhin 

müssen tierische Erzeugnisse, Futtermittel und 

Dung entsorgt und alle mit den Tieren in Kon-

takt gekommenen Ställe, Maschinen und Ge-

rätschaften gereinigt und desinfiziert werden. 

Rund um den Seuchenbetrieb werden eine 

Schutzzone von mindestens 3 km Radius und 

ein Überwachungszone von mindestens 10 km 

eingerichtet. Aus diesen Gebieten dürfen keine 

für MKS anfälligen Tiere den Betrieb verlassen 

oder auf den Betrieb geliefert werden. Tieri-

sche Produkte wie beispielsweise Milch oder 

Fleisch dürfen nicht in Verkehr gebracht wer-

den. 

Eine vorbeugende Impfung gegen MKS oder 

Behandlung von erkrankten Tieren ist europa-

weit verboten. Laut Friedrich-Löffler-Institut ist 

allerdings eine Notimpfung gefährdeter 

Tierbe-stände bei Vorliegen bestimmter 

Vorausset-zungen möglich. 

Zahlt die Tierseuchenkasse? 

In Österreich leistet der Staat 
(Tiergesundheitsgesetz 2024 §57) im Falle

einer behördlich angeordneten Tötung der

Tiere eine Entschädigung auf Basis des  

Tierwertes.  

Keine Entschädigungsleistungen werden hinge-

gen für Ertragsausfälle, die durch die Lage in 

Restriktionsgebieten (Schutzzone und Überwa-

chungszone) entstehen, gewährt. Auch die mo-

netären Folgen einer Produktionsunterbre-

chung nach einer Keulung werden nicht erstat-

tet. Auch erhöhte Desinfektionskosten sowie 

für Kosten durch weitere tierseuchenrechtlich 

angeordnete Maßnahmen werden oft nicht, 

oder nur teilweise erstattet. 

Hierbei gilt es zu beachten und die Tierhalter 

dahingehend zu sensibilisieren, dass die Wahr-

scheinlichkeit einer Betriebssperre um ein Viel-

faches höher ist als die Gefahr, direkt von der 

Seuche betroffen zu sein. 

Ist die Maul- und Klauenseuche in der 
Ertragsschadenversicherung (EVT) mit-
versichert? 

Da es sich bei MKS um eine Tierseuche gemäß 
§1 Nr. 6 der AVB EVT + EU 2019 handelt, ist 
diese sowohl in den Tarifvarianten EVT-Basis 
als auch EVT-Premium versichert. 
In diesen Fällen ist eine Anpassung des 
Versicherungsschutzes zu empfehlen. 




